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2. A bschnitt — Strafta ten  gegen Freiheit 

und W ürde des Menschen §128

G ew alt und die Bedrohung m it einem schweren Nachteil in  Betracht (vgl. 
auch § 121 Anm. 2 und 3).

Zwischen dem angew endeten Mittel, der erzwungenen H andlung und 
dem Vermögensschaden m uß K ausalzusam m enhang bestehen. Daraus 
folgt, daß das erzwungene V erhalten in  einer Verm ögensverfügung be
stehen muß und das angew endete M ittel (Gewalt, Drohung) unm ittelbar 
auf die Erzwingung einer Verm ögensverfügung (Zahlung einer Geld
summe, H ingabe einer Sache, G ew ährung anderer Vermögens vorteile, V er
zicht des G enötigten auf die G eltendm achung bestim m ter V erm ögensan
sprüche) gerichtet sein muß. Die Rechtswidrigkeit ist nach den gleichen 
G rundsätzen w ie bei § 129 zu beurteilen. Das Vorliegen eines zivilrecht
lichen oder anderen Anspruchs schließt die Rechtswidrigkeit grundsätz
lich nicht aus, da eine eigenmächtige, gew altsam e Durchsetzung von Rech
ten (mit wenigen Ausnahm en, z. B. §§ 229, 230, 561 BGB) gesetzlich un 
zulässig ist (verbotene Eigenmacht). Feh lt es in  einem  solchen Fall ob
jek tiv  an dem E in tritt eines Vermögensschadens oder subjektiv  an der 
Bereicherungsabsicht, so liegt keine Erpressung, sondern evtl, eine Nöti
gung nach § 129 vor.

3. Der Vorsatz des Täters m uß die G ew altanw endung bzw. Drohung, 
die Erzwingung einer Verm ögensverfügung und die H erbeiführung

eines Vermögensschadens m it dem  Ziel, sich oder andere zu bereichern, 
umfassen. F ür die Vollendung der T at ist es jedoch unerheblich, ob der 
T äter sich oder einen anderen tatsächlich bereichert hat.

4. Der Versuch (Abs. 2) der Erpressung beginnt m it der A nw endung 
des M ittels der Tatverw irklichung (Gewalt, Drohung). Die T at ist

nicht schon m it der V ornahm e der erzwungenen Vermögensverfügung, 
sondern ers t m it dem  E in tritt des Vermögensschadens vollendet.

5. Das gesellschaftliche, persönliche und p rivate  E igentum  w ird  durch 
§ 127 m it geschützt und die Eigentum sverletzung durch die str. Ver-

antw . wegen Erpressung m it erfaßt. Die Bestim m ungen der §§ 157 ff. und 
177 ff. StGB w erden deshalb nicht ta teinheitlich angewendet.

§ 128

Schwere Fälle
(1) In schweren Fällen des Raubes oder der Erpressung 

wird der Täter mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 
zehn Jahren bestraft. Ein schwerer Fall liegt vor, wenn
1. die Tat unter Verwendung von Waffen oder anderen Ge

genständen, die als Waffe benutzt werden, begangen wird;
2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird, 

die sich zusammengeschlossen haben, um unter Gewaltan
wendung Verbrechen gegen die Person zu begehen;
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